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P r e s s e m i t t e i l u n g  

 
 
 
Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) verpflichtet Behörde zum Einschreiten 

gegen den Halter eines Hahns wegen anhaltender Störung der Nachtruhe der 

Nachbarn durch nächtliches Krähen 

 

Die 5. Kammer des Verwaltungsgerichts Frankfurt (Oder) hat mit Beschluss vom 5. 

Oktober 2022 im einstweiligen Rechtsschutzverfahren („Eilverfahren“) dem Antrag einer 

Anwohnerin stattgegeben und der Stadt Müncheberg aufgegeben, eine 

Ordnungsverfügung gegen den Halter eines Hahns zur Sicherung der Nachtruhe zu 

erlassen. 

 

Zur Begründung wird darauf abgestellt, dass gemäß § 10 

Landesimmissionsschutzgesetz zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr die Nachtruhe vor 

erheblichen Lärm zu schützen ist. Gemäß § 3 Absatz 2 Landesimmissionsschutzgesetz 

sind auch Tiere so zu halten, dass niemand durch die Immissionen, die durch sie 

hervorgerufen werden, mehr als nur geringfügig belästigt wird. Der Hahn krähte 

gemäß den substantiierten Angaben der Antragstellerin zeitweise bereits ab 3.00 

Uhr nachts und setzte dies auch in der Zeit bis 6.00 Uhr morgens fort. Der Lärm des 

Hahns war insbesondere im ca. 20 Meter entfernten Schlafzimmer der 

Antragstellerin deutlich zu hören. Der Hahn wurde in einem innerstädtischen Gebiet 

gehalten; es handelte sich nicht um eine landwirtschaftliche Tierhaltung. Der Stadt 

Müncheberg wurde daher aufgegeben, gegenüber dem Halter des Hahns zu 
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veranlassen, dass der Hahn in der Zeit von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr in einem 

geschlossenen und schallisolierten Stall unterzubringen ist. 

  

Gegen den Beschluss ist die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht Berlin-

Brandenburg zulässig. 

 

Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder), Beschluss vom 5. Oktober 2022, Aktenzeichen: 

VG 5 L 270/22 

 
 

 


